
ENTSCHLIESSUNGSANTRAG 

der Abgeordneten Dr. Helmut Brandstätter, Kolleginnen und Kollegen 

betreffend Straftatbestand illegale Parteienfinanzierung 

eingebracht im Zuge der Debatte in der 83. Sitzung des Nationalrats über die 
Dringliche Anfrage der Abg. KO Herbert Kickl und weiterer Abgeordneter an 
den Bundesminister für Finanzen betreffend "Blümel hat sich verzockt - Das 
Spiel der ÖVP ist aus!" 

Derzeit wird vorsätzliche illegale Parteienfinanzierung lediglich als Verwaltungsüber­
tretung geahndet. Weder der Rechnungshof noch der Unabhängige Parteien-Trans­
parenz-Senat haben jedoch die Kompetenz, Konten zu öffnen, Dokumente sicherzu­
stellen oder Zeug_innen unter Wahrheitspflicht zu vernehmen. Damit bei schweren 
Verstößen die Staatsanwaltschaft als Ermittlungsbehörde tätig werden kann, ist es 
notwendig, dass illegale Parteienfinanzierung auch strafrechtlich verfolgt werden 
kann. Neben den weitergehenden Ermittlungsmöglichkeiten der Staatsanwaltschaft 
hat dies den Vorteil, dass die Staatsanwaltschaft im Gegensatz zum Unabhängigen 
Parteien-Transparenz-Senat von Amts wegen tätig werden kann. Zudem dient die 
Androhung einer gerichtlichen Strafe auch der Korruptionsprävention. 

Die unterfertigten Abgeordneten stellen daher folgenden 

ENTSCHLIESSUNGSANTRAG 

Der Nationalrat wolle beschließen: 

"Die Bundesregierung wird aufgefordert, einen Gesetzesentwurf vorzulegen, der das 
Annehmen, das Nicht-Ausweisen, das Nicht-Melden bzw. Nicht-Weiterleiten von 
Spenden entgegen den Vorschriften des Parteiengesetzes unter Strafe stellt." 
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